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Politischer Bezirk: Spittal/Drau 

 Flattach 73 Telefon: 04785 205 

 A-9831 Flattach e-mail: flattach@ktn.gde.at                                
 
 

Sitzungsprotokoll 
 

(1. Sitzung 2018) 
 
 

über die am Mittwoch, den 18. April 2018 im Sitzungssaal der Gemeinde 
stattgefundene Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Flattach. 

 
 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 20:30 Uhr 
 
 
ANWESENDE: 
 
Mandatare: 
 
Vorsitzender Bürgermeister Kurt SCHOBER 1. Vize-Bürgermeister Adolf GUGGANIG 
2. Vize-Bürgermeister Gottfried REITER GV DI Karin VIERBAUCH 
 
GR Elfriede RUMBOLD GR Vinzenz BRANDSTÄTTER  
GR Michael SALENTINIG GR Gert WALTER 
  
GR Ing. Christian UNTERWEGER GR Helmut BRANDSTÄTTER 
   
GR Heidemarie AMPFERTHALER GR Michael PUSSNIG 
 
GR Viktor GORITSCHNIG 
 
Bedienstete der Gemeinde Flattach: 
 
AL Mag. (FH) Markus ZAISER 
FV Hubert LOIPOLD 
 
Ersatzmitglieder: 
 
Hr. Dietmar FISCHER für GR Werner HUBER 
Hr. Ing. Kurt HARTWEGER für GR Josef ISTENIG jun. 
 
Entschuldigt waren: 
 
GR Werner HUBER 
GR Ing. Josef ISTENIG jun. 
 
Unentschuldigt waren:  
 
-x- 
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Tagesordnung: 
 
 1. Bericht des Bürgermeisters 
 2. Genehmigung der Tagesordnung 
 3. Anträge und Anfragen 
 4. Bericht des Kontrollausschusses 
 5. Genehmigung von Rechnungen und Auftragsvergaben 
 6. Feststellung des Rechnungsabschlusses für das Haushaltsjahr 2017 
 7. A.o. Vorhaben „Straßensanierungen 2017“:  

Finanzierungs- und Investitionsplan – Abänderung – Zurkenntnisnahme 
 8. A.o. Vorhaben „Planung Masterplan Breitband“: Finanzierungs- und Investtionsplan 
 9. A.o. Vorhaben „Schilift Fragant – Beschneiungsanlage-NEU“: 
  Finanzierungs- und Investitionsplan 
 10. Elektrikerleistungen: 
  Laufende Instandhaltungsarbeiten – Regiestundensätze 2018 – Genehmigung/Vergabe 
 11. Freischwimmbad Flattach: Renovierungsarbeiten (Fenster-NEU und Malerarbeiten) 
 12. Hermann und Anita Kerschbaumer, Grafenberg 23: 

Flächenwidmungsplanänderungen 3a/2012 bis 3h/2012 – Bebauungsverpflichtung – 
Verlängerung 

 13. Gemeinde Flattach – AG Nachbarschaft Laas: 
Rast- und Aussichtsplattform „Plattn-Reid’n“ – Vereinbarung 

 14. Stellenplan 2018 – Abänderung 
 15. Flächenumwidmungen – Beschluss nach Kundmachung: 

a) Hr. Florian Zwischenberger – Nr. 2/2017 
b) Gemeinde Flattach – Nr. 3/2017 
c) Hr. Erwin Pacher – Nr. 7/2017 
d) Fr. Erika Gugganig – Nr. 8/2017 

 16. Volksschule Flattach 
  a) Pädagogische Hilfskraft im SJ 2018/2019 
  b) Assistenzbedarf für SJ 2018/2019 – teilweise Übernahme Personalkosten 
 17. ÖV-Mobilitätskonzept HOHE TAUERN 2019-2024 
 18. Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): 
  Kooperationsvereinbarung Datenschutzrecht und Bestellung Datenschutzbeauftragte  
 19. Personalangelegenheiten (Nicht öffentlicher Teil!) 
 
 
 
Die Einberufung der Mitglieder des Gemeinderates erfolgte schriftlich bzw. per E-Mail (i.S. § 
35 (2) K-AGO) durch den Bürgermeister. Die Zustimmungserklärungen der Mandatare bzw. 
die Sendebestätigung liegen vor. 
 
Die Beschlussfähigkeit gemäß § 37 Abs. 1 der K-AGO 1998 i.d.g.F. wurde durch den 
Vorsitzenden festgestellt. 
 
Zu Protokollmitunterfertigern gemäß § 45 Abs. 4 der K-AGO 1998 i.d.g.F. wurden 
GR Michael PUSSNIG und Ersatzmitglied Ing. Kurt HARTWEGER gewählt. 
 
Zum Schriftführer wurde AL Mag. (FH) Markus Zaiser bestellt. 
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TOP 1: Bericht des Bürgermeisters 
 
 
Der Bürgermeister berichtet über folgende aktuellen Projekte und Themenbereiche: 
 
Oberflächenwasserkanal Ortschaft Laas: 
 
Die Planung wurde mittlerweile in Abstimmung mit dem Büro Olsacher ZT bzw. dem RHV 
Mölltal finalisiert. Die notwendige wasserrechtliche Bewilligungsverhandlung soll raschest 
möglich abgeführt werden. 
 
Kanalanschluss Fa. Tauernfleisch: 
 
Der Betrieb hat sich nunmehr bereit erklärt, an die Kanalisationsanlage anzuschließen. Damit 
verbunden ist ein Förderausmaß von 40 % lukrierbar. Im Zuge dieser Maßnahme erfolgt 
auch eine kanalmäßige Erschließung des Gewerbegebietes in Außerfragant. 
 
Sanierung L20a-Fraganter Straße – Status Quo: 
 
Im Rahmen einer kürzlichen Aussprache vom 23.03.2018 im Büro Dr. Felsner (Abt. 2) wurde 
die weitere Vorgehensweise – vorbehaltlich des noch zu erwirkenden Landtagsbeschlusses – 
wie folgt festgelegt: 
 

• Die Gemeinde Flattach leistetet den derzeit noch verfügbaren Restbetrag von ihrer 
paktierten Beitragsleistung (€ 1.000.000,00) in Höhe von € 340.000,00 als definitive 
und letzte „Abschlagszahlung“ der Gemeinde zur weiteren Sanierung. 

• Dem Land Kärnten obliegt sodann alleinig die weitere Sanierung der Straße 
entsprechend den finanziellen Möglichkeiten des Landes. 

• Zu den noch verfügbaren Mitteln der Gemeinde (€ 340.000) leistet das Land Kärnten 
im Jahr 2018 definitiv € 350.000,00 sodass im Jahr 2018 fix € 690.000 in die 
Sanierung der Straße fließen können bzw. tatsächlich verbaut werden. 

 
Im Zuge der Sanierung soll auch eine Mitverlegung der Wasserleitung erfolgen (Schwaiger-
Quelle/Puff-Quelle). Die diesbezüglichen Zustimmungserklärungen der Grundeigentümer 
liegen mittlerweile vor. 
 
Sanierung Kulturhaus Flattach: 
 
Im Rahmen der jüngsten Aussprache mit dem zuständigen Sachbearbeiter (Regionalfonds) 
beim AKL, Mag. Pobaschnig, ist man übereingekommen, dass – aufgrund der derzeit sehr 
guten Förderkulisse – eine Generalsanierung (Beginn: 2019) unter Ausnutzung aller 
Fördermittel die sinnvollste Variante darstellt. BM DI Egger-Weixelbraun (Planerin) und Hr. 
Aschbacher (Energieberatung KELAG) sind in der Planungsphase bereits eingebunden. 
Ebenso ist ein Ortsaugenschein mit dem fachlichen Brandschutz (Ing. Schreyer) bereits 
erfolgt. Im Dachboden des Hauses sollen 2 Räumlichkeiten („Bewegungsraum“ und 
Probelokal für Chor) berücksichtigt werden. 
 
Sanierung Volksschule Flattach: 
 
Konkret beabsichtigt ist die umfassende Innensanierung, wobei die Neuerrichtung eines 
(größeren) Turnsaales nicht möglich ist. Pobaschnig geht von einem Fördervolumen in Höhe 
von 75 % aus. Zum Thema „Verpflegung“ (GTS etc.) wurde festgehalten, dass diesbezüglich 
eine bedarfsgerechte und moderne Küche im Kulturhaus errichtet werden soll, welche in 
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weiterer Folge für beide Gebäude zur Verfügung steht, fördertechnisch jedoch über die VS-
Innensanierung abgewickelt wird. 
 
Schulische Nachmittagsbetreuung (GTS) – Infrastrukturförderung: 
 
Von den zugesicherten Fördermitteln des Bundes für 1 Gruppe von max. € 55.000 können 
derzeit nur rund € 35.000 mit förderfähigen Aufwendungen nachgewiesen werden. Somit 
sind rund € 20.000 aus diesem Titel noch ausnutzbar bzw. können förderfähige Investitionen 
in die GTS-Infrastruktur getätigt werden. 
 
„Raggaschlucht“ – Katastrophenschaden 2018: 
 
Der Bürgermeister berichtet über die Schäden an der Steganlage bzw. am Rückweg im 
Bereich der Ausstiegsstelle. Zur Schadensbehebung wurden entsprechende Angebote von 
den Firmen ETM und Felbermayr eingeholt, wobei das Schadensvolumen rund € 40.000 
beträgt. Davon werden rund 50 % im Wege des Katastrophenfonds förderbar sein. Die 
Durchführung der Maßnahmen soll im Wege des unter TOP 3 vom Bürgermeister 
eingebrachten Dringlichkeitsantrages vom Gemeinderat genehmigt werden. 
 
Neugestaltung Ortsbereich „Tourismusbüro“: 
 
Diesbezüglich berichtet BAO Vize-Bgm. Gugganig kurz über den aktuellen Stand. 
 
Themenweg „Rollbahn“ – Status Quo: 
 
Nach langwierigen Abstimmungsgesprächen bzw. Bemühungen um einen gemeinsamen 
Termin zwischen den Streitparteien (Bgm. Schober und GF Marwieser) wurde nunmehr für 
09.05.2018 eine Zusammenkunft am Gemeindeamt Flattach avisiert. Bei diesem Termin soll 
der weitere Projektfortschritt fixiert werden. 
 
Chronik von Flattach: 
 
GV DI Vierbauch berichtet über die Idee, eine umfassende Chronik über die Gemeinde 
Flattach zu erarbeiten. Diesbezügliche Gespräche sollen mit Fr. Sigrid Hotter geführt werden. 
 
Errichtung „Bienenwiesen“: 
 
Lt. GV DI Vierbauch hat sich Hr. Achim Schütz bereit erklärt, einige „Bienenwiesen“ im 
Gemeindegebiet (z.B. Hangbereich hinter TG-Büro bzw. Bereich zwischen Gemeindeamt und 
Volksschule) anzulegen bzw. zu betreuen. Die Kosten für das entsprechende Saatgut werden 
rund € 1.000 betragen. Die Wiesen müssten jährlich neu angelegt werden, um ein 
ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Der Gemeinderat befürwortet diese Initiative als Impuls 
für eine Verbesserung des Ortsbildes. Arbeitsleistungen und die notwendigen Maschinen 
werden von Hr. Schütz beigestellt. 
 
Mölltaler Tennis- und Veranstaltungszentrum GmbH – Status Quo: 
 
Ursprünglich war geplant, dass sich die Gemeinde Flattach aus dieser Gesellschaft 
zurückzieht. Die Gemeinde Obervellach ist jedoch nunmehr an die beteiligten Gemeinden mit 
der Bitte herangetreten, doch weiterhin Gesellschafter zu bleiben, um vorranging 
interkommunale Projekte/Kooperationen über diesen Rechtsträger abzuwickeln. Über die 
genaue Ausgestaltung und vor allem die weiteren Beitragsleistungen der Gemeinden sind 
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noch entsprechende Verhandlungen zu führen. Hr. Paul Pristavec hat seine Funktion als 
Geschäftsführer zurückgelegt bzw. hat Hr. Othmar Wabnig diese Funktion übernommen. 
 
Der Gemeinderat nimmt dies zustimmend zur Kenntnis. 
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TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung 
 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehende Tagesordnung 
vollinhaltlich zu genehmigen. 
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TOP 3: Anträge und Anfragen 
 
 
a) 
 
Der Bürgermeister verliest nachstehendes Ansuchen von Hr. Franz Wallner, Kleindorf 50, auf 
Ankauf von Teilflächen aus dem öffentlichen Gut (Parzelle-Nr. 954/1, KG 73302 Flattach) wie 
folgt: 



18.04.2018 Seite 8 von 103 GR-Sitzung 1/2018 

 



18.04.2018 Seite 9 von 103 GR-Sitzung 1/2018 

 



18.04.2018 Seite 10 von 103 GR-Sitzung 1/2018 

Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den Sachverhalt bis zur 
kommenden GR-Sitzung genau zu prüfen bzw. sodann über das Ansuchen zu beraten. 
 
b) 
 
Der Amtsleiter verliest nachstehenden Dringlichkeitsantrag des Bürgermeisters i.S. § 42 der 
K-AGO hinsichtlich der notwendigen Instandsetzungsarbeiten nach einem 
Katastrophenschaden in der „Raggaschlucht“ wie folgt: 
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Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diesem Antrag die Dringlichkeit 
zuzuerkennen, und unter TOP 18 a) zu behandeln. 
 
c) 
 
GV DI Vierbauch erkundigt sich über den Wahrheitsgehalt des Gerüchtes, wonach das 
Kabarett der Kärntner Sparkasse im nächsten Jahr nicht mehr im Kulturhaus Flattach 
stattfinden kann. 
 
Bgm. Schober klärt dazu auf, dass an diesem Gerücht nichts dran ist bzw. der Umbau – und 
damit verbunden der Zeitplan – erst konkret geplant werden muss. Somit kann diesbezüglich 
derzeit noch keine konkrete Aussage getroffen werden. 
 
d) 
 
Vize-Bgm. Reiter fordert, Hr. DI Gerald Berger als Bauwerber des „Oberschwaiger-Hauses“ 
(Abbruch) in Innerfragant letztmalig eine Frist zur Erfüllung der vorgeschriebenen 
Rekultivierungsmaßnahmen einzuräumen. 
 
Der Bürgermeister bejaht dies. 
 
e) 
 
Ersatzmitglied Ing. Hartweger erkundigt sich nach Möglichkeiten, sich gegen die scheinbar 
geplanten 2 Verkehrsinseln bei der Sanierung der B 106 im Bereich TG-Büro zu wehren. 
 
Nach kurzer Diskussion wird vereinbart, die erste Planung diesbezüglich abzuwarten bzw. 
sodann allfällige Änderungen einzufordern. 
 



18.04.2018 Seite 13 von 103 GR-Sitzung 1/2018 

TOP 4: Bericht des Kontrollausschusses 
 
 
Die Obfrau des Kontrollausschusses, GR Heidemarie Ampferthaler, bringt den Mitgliedern des 
Gemeinderates nachstehendes Protokoll aus der Kontrollausschusssitzung 1/2018 vom 
11.04.2018 zur Kenntnis: 
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Zu TOP 2 erläutert die Obfrau des Kontrollausschusses kurz die wesentlichen Positionen des 
RA 2017. 
 
Zu TOP 3 a) aus der Sitzung klärt der Bürgermeister auf: 
 
Gemäß GR-Beschluss vom 25.04.2016 wurde der Auftrag zur Installierung eines „Digitalen 
Wasserleitungskatasters“ gemäß Angebot vom 03.11.2015 unter der Voraussetzung einer 
positiven Förderzusage des Bundes in Höhe von 50 % der Kosten – welche zwischenzeitlich 
zugesichert wurde – an die Fa. CNS Messtechnik vergeben. 
 
Die Arbeiten wurden zwischenzeitlich fertig gestellt bzw. der Gemeinde die 
Endabrechnungsunterlagen zur Lukrierung der Bundesförderung übermittelt. 
 
Folgende Rechnungen wurden in diesem Zusammenhang gelegt, bereits bezahlt bzw. liegen 
nunmehr zur Genehmigung durch den Gemeinderat vor: 
 
Rechnung-Nr. AR/DL/17/94 vom 02.10.2017 € 7.200,00 
(Akonto-Zahlung!) inkl. 20 % Ust. 
 
Rechnung-Nr. AR/DL/18/40 vom 01.03.2018 € 42.000,00 
  inkl. 20 % Ust. 
 
Rechnung-Nr. AR/DL/18/45 vom 01.04.2018 € 12.249,84 
(Schlussrechnung) inkl. 20 % Ust. 
 
Summe:  € 61.449,84 
  inkl. 20 % Ust. 
 
Dies ergibt eine Netto-Auftragssumme in Höhe von € 51.208,20. 
 
Die förderfähigen Netto-Gesamtkosten wurden in Höhe von € 51.000,00 angenommen bzw. 
auch in dieser Höhe bei der KPC eingereicht bzw. beantragt. 
 
Die Netto-Summe aller drei nunmehr vorliegenden Rechnungen beläuft sich auf € 51.208,20. 
Das Auftragsvolumen wird somit nicht überschritten. 
 
Nach kurzer Diskussion wird über Antrag von Bgm. Schober mehrheitlich mit 12 Stimmen : 3 
Gegenstimmen (Gegenstimmen: GV DI Vierbauch, GR Goritschnig, GR Ampferthaler) 
beschlossen, vorstehende 3 Rechnungen der Fa. CNS zu genehmigen. 
 
Die finanzielle Bedeckung soll vorläufig aus den Rücklagen des Wasserhaushaltes erfolgen. 
 
Zu TOP 3 b) aus der Sitzung vertritt der Gemeinderat einvernehmlich die Ansicht, dass der 
Betrieb „Schilift-Fragant“ durch den Kontrollausschuss in einer seiner kommenden Sitzungen 
umfassend geprüft werden soll. Die sodann im Gemeinderat folgende Berichterstattung soll 
durch einen Bericht des Werkvertragsnehmers (Vize-Bgm. Gugganig) über die seinerseits 
getätigten Investitionen in den vergangenen Jahren ergänzt werden. 
 
Abschließend regt GR WALTER an, die rechtliche Möglichkeit zu prüfen, ob und wie weit der 
Kontrollausschuss auch die Gebahrung (Bilanzen etc.) der NP-Region Hohe Tauern prüfen 
darf. 
 
Der Gemeinderat vertritt einstimmig die Ansicht, diese Möglichkeit zu prüfen. 
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TOP 5: Genehmigung von Rechnungen und Auftragsvergaben 
 
 
a) 
 
Adaptierung GTS-Räumlichkeiten in der VS Flattach: 
 
Im Zusammenhang mit der Adaptierung von GTS-Räumlichkeiten im VS-Gebäude wurde die 
Fa. Elektro Hartlieb per 06.04.2017 mit der Demontage und Montage der 
Beleuchtungskörper für Akustikdecken beauftragt. Grundlage dafür war das Angebot vom 
28.09.2016 mit einer Angebotssumme von € 2.160,00 inkl. Ust. 
 
Per 28.11.2017 wurde vom Unternehmen die Rechnung-Nr. A1518-17 in Höhe von 2.988,19 
inkl. Ust. gelegt. 
 
Neben den beauftragten Leistungen sind in dieser Rechnung noch Zusatzleistungen – Regien 
(Eingangsbereich und Gang Turnsaal, Fluchtwegbeleuchtung geliefert und montiert, 
Kabelwege gesucht, Leitungen und Drähte nachgezogen, Umklemmarbeiten, Abzweigdosen 
im KiGA umgelegt, Austausch Deckenbeleuchtung bei Garderobe im KiGA und im VS-
Eingangsbereich lt. Auftrag Bürgermeister). 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diese Rechnung zu 
genehmigen. 
 
b) 
 
TG Mölltaler Gletscher: Büromöbel – Boden – Kopierer 
 
Im Gebäude der TG Mölltaler Gletscher wurde der Boden erneuert, eine neue 
Büroausstattung angeschafft sowie ein neuer Kopierer angekauft. Dazu liegen nachstehende 
Rechnungen vor, welche von der TG Mölltaler Gletscher vorfinanziert und gemäß GV-
Beschluss vom 27.03.2018 bereits an die TG refundiert wurden: 
 
Fa. HASSLER, 9900 Lienz € 3.001,50 
Hauptplatz 15, 9900 Lienz (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 227727 vom 20.09.2017 
(Boden-NEU) 
 
Fa. HALI Büromöbel € 4.347,23 
Schachinger Straße 1, 4070 Eferding (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 1711630 vom 20.09.2017 
(Büromöbel) 
 
Fa. HALI Büromöbel € 768,00 
Schachinger Straße 1, 4070 Eferding (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 1711630 vom 20.09.2017 
(Büromöbel) 
 
Fa. BÜROMASCHINEN KARL € 3.933,60 
Villacher Straße 152, 9800 Spittal/Drau (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 2017-12044 vom 12.07.2017 
(PC‘s-NEU) 
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Summe:  € 12.050,33 inkl. Ust. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diese Rechnungen zu 
genehmigen, und an die TG Mölltaler Gletscher zu refundieren. 
 
Bedeckung: Soll-Überschuss RA 2017 
 
c) 
 
Hochwurtenstraße: Felsräumungen – Sanierungen – Unwetterschäden 
 
Gemäß geltendem Erhaltungsschlüssel an der Hochwurtenstraße (KELAG: 50 %, Mölltaler 
Gletscherbahnen: 37,5 %, Gemeinde Flattach: 12,5 %) wurden der Gemeinde anteilig 
folgende Rechnungen seitens der KELAG in Rechnung gestellt: 
 
KELAG AG  € 1.695,41 
Re-Nr. 536083 vom 30.11.2017 (inkl. 20 % Ust.) 
(Felsräumung 03. bis 05.07.2017) 
 
KELAG AG  € 549,43 
Re-Nr. 536080 vom 30.11.2017 (inkl. 20 % Ust.) 
(Sanierung und Unwetterschäden am 19.07.2017) 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diese Rechnungen zu 
genehmigen. 
 
Bedeckung: Soll-Überschuss RA 2017 
 
d) 
 
Straßensanierungen 2017 
 
Im Zusammenhang mit dem a.o. Vorhaben „Straßensanierungen 2017“ liegt nachstehende, 
zwischenzeitlich durch den Baudienst geprüfte 2. Teilrechnung der STRABAG AG vor: 
 
Re-Nr. KR17100610 vom 05.12.2017 € 112.287,53 
Leistungszeitraum 10/2017 bis 11/2017 (inkl. 20 % Ust.) 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diese Rechnung zu 
genehmigen. 
 
Weiters wurde per 12.04.2018 nachstehende Schlussrechnung an die Gemeinde übermittelt, 
welche umgehend an den Baudienst der VG zur Rechnungsprüfung übermittelt wurde: 
 
Re-Nr. KR18100081 vom 10.04.2018 € 57.454,97 
Leistungszeitraum 18.10. bis 23.11.2017 (inkl. 20 % Ust.) 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehende Schlussrechnung 
nach erfolgter Prüfung des Baudienstes erst in der kommenden Sitzung des Gemeinderates 
zu genehmigen und sodann anzuweisen. 
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e) 
 
Herstellung Internetanschluss (Glasfaser) VS Flattach durch die Fa. RKM 
 
Sämtliche Herstellungsarbeiten wurden durch die Fa. RKM in der KW 51/2017 durchgeführt. 
Damit verbunden liegt nunmehr nachstehende Rechnung vor: 
 
Fa. RKM  € 2.009,99 
Hauptplatz 15, 9821 Obervellach (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 233497/18 vom 23.01.2018 
(Hauptrouter, Hauptswitch, Vorinstallation, Grabungsarbeiten,  
Leerrohr, Leitung montieren) 
 
Anmerkung: 
 
Im Einvernehmen mit der Fa. RKM wurden Leistungen des Bauhofes (Grabungsarbeiten) 
beigestellt. Somit wird dafür ein Betrag von € 1.400,00 durch die Gemeinde an die Fa. RKM 
in Rechnung gestellt werden. 
 
Die Internetgebühr für den Zeitraum Februar bis Dezember 2018 wurde seitens der Fa. RKM 
ebenfalls wie folgt in Rechnung gestellt: 
 
Fa. RKM  € 429,00 
Hauptplatz 15, 9821 Obervellach (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 233498/18 vom 23.01.2018 
 
Anmerkung: 
Somit kann der Vertrag mit der A1 – Telekom über die bisherige Bereitstellung des 
Internetanschlusses bei der VS gekündigt werden. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diese Rechnungen zu 
genehmigen. 
 
Bedeckung: Soll-Überschuss RA 2017 
 
f) 
 
Anschaffung und Installation Flachbildschirm im Sitzungssaal 
 
Nachdem weder die Firma Ampferthaler noch die Firma Brandstätter ein Angebot hinsichtlich 
eines Flachbildschirmes im Sitzungssaal des Gemeindeamtes abgegeben haben, wurde das 
Gerät über die Fa. Hassler & Moser GmbH, 9800 Spittal/Drau, angekauft bzw. in weiterer 
Folge die notwendigen Installations- und Anschlussarbeiten von Hr. Anton Wallner 
durchgeführt. 
 
Folgende Rechnung liegt dem Gemeinderat zur Genehmigung vor: 
 
Fa. HASSLER & MOSER GmbH € 3.256,70 
Villacher Straße 34-36, 9800 Spittal/Drau (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 2018-0000020 vom 22.01.2018 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diese Rechnung zu 
genehmigen. Bedeckung: Soll-Überschuss RA 2017 
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g) 
 
Raumplanungsbüro DI Kaufmann – Nachbetreuung in Raumordnungsfragen 
 
Folgende Rechnung wurde vom Raumplaner für seine Tätigkeit bei Umwidmungen im Jahr 
2017 (SV-Gutachten, Aufbereitung der Widmungsfälle etc.) gelegt: 
 
Raumplanungsbüro DI Kaufmann € 5.368,46 
Mießtaler Straße 18, 9020 Klagenfurt a.W. (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 08503-Ho-08 vom 18.01.2018 
(Rechnung über raumordnungsfachliche Beratungen 2017) 

 
Wie bisher sind die Kosten auf die einzelnen Widmungswerber etc. weiter zu verrechnen. 
 
Hinsichtlich der verrechneten 8,0 Stunden für das Bauvorhaben des Dkfm. Fetzer (Projekt: 
„Chaletdorf Innerfragant“) ist festzuhalten, dass damit mehrere Besprechungen mit DI 
Kulterer (WLV) und dem Widmungswerber im Zusammenhang mit der genauen 
Widmungsabgrenzung (Grenzverläufe, Gefahrenzonenausweisung) in Rechnung gestellt 
wurden. 
 
Über den Kostenträger (Fetzer? Gemeinde?) dieser Leistungen möge der Gemeinderat 
befinden bzw. festlegen, ob und ggf. wie viel der in diesem Zusammenhang angefallenen 
Kosten an Hr. Fetzer weiter verrechnet werden sollen. 
 
GR Goritschnig führt aus, dass im Falle einer Nicht-Verrechnung der Leistungen an Hr. Fetzer 
ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz vorliegen würde, und spricht sich jedenfalls für 
eine Weiterverrechnung an den Projektwerber aus. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehende Rechnung zu 
genehmigen bzw. die anteilige Weiterverrechnung an die betroffenen 
Widmungswerber/Projektanten (einschließlich Dkfm. Fetzer) durchzuführen. 
 
h) 
 
Gemeinde-Homepage: Einrichtung Intranet-Bereich (Bereitstellung Sitzungsvorträge etc.) 
 
Um den rechtlichen Vorgaben hinsichtlich der Bereitstellung von Sitzungsvorträgen für GV- 
und GR-Mitglieder zu entsprechen, wurde über die Fa. WEBWERK die Programmierung eines 
Intranet-Bereiches auf der Verwaltungs-Homepage der Gemeinde (www.flattach.gv.at) 
veranlasst. 
 
Jedem Mandatar wurden zwischenzeitlich die Zugangskonditionen mitgeteilt bzw. jeder 
Mandatar im Intranet-Bereich als Benutzer angelegt. 
 
Sitzungsvorträge zu Sitzungen der Kollegialorgane werden somit ab sofort im Intranet bereit 
gestellt, und können von jedem Mandatar unter Eingabe von Benutzernamen und Passwort 
downgeloadet werden. 
 
In diesem Zusammenhang liegt nachstehende Rechnung vor: 
 
Fa. WEBWERK € 720,00 
Neunergasse 7, 9020 Klagenfurt am Wörthersee (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 20180155 vom 26.02.2018 
(Programmierung Intranet-Bereich) 



18.04.2018 Seite 22 von 103 GR-Sitzung 1/2018 

 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diese Rechnung zu 
genehmigen. 
 
Bedeckung: Soll-Überschuss RA 2017 
 
i) 
 
Urnennischen am Friedhof – Erweiterung: 
 
Hinsichtlich der Erweiterung/Errichtung neuer Urnennischen am Kommunalfriedhof Flattach 
wurde der Baudienst der VG Spittal/Drau mit der Durchführung der Ausschreibung, 
Angebotsprüfung sowie Erstellung eines Prüfberichtes/Vergabevorschlages beauftragt. 
Nachstehender Vergabevorschlag vom 07.03.2018 wurde letztlich durch den Baudienst 
übermittelt: 
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In weiterer Folge wurde der Baudienst beauftragt, mit den Firmen Fürstauer und ETM noch 
Nachverhandlungen hinsichtlich des Preises zu führen. Bis zum vereinbarten Zeitpunkt 
(09.04.2018, 12:00 Uhr) teilte die Fa. Fürstauer mit, zusätzlich zum Angebotspreis nochmals 
einen Nachlass von 3 % zu gewähren. Seitens der Fa. ETM wurde das Angebot nicht 
nachgebessert. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den Auftrag zur Errichtung von 
15 Urnennischen mit einer Auftragssumme von € 6.716,14 inkl. Ust. an die Fa. CR Bau 
GmbH, 9811 Lendorf, vergeben. 
 
Bedeckung: Soll-Überschuss RA 2017 
 
j) 
 
Projekt „Das lange Tal der Kurzgeschichten“ – Gemeindebeitrag 2018 
 
Lt. GR-Beschluss vom 10.08.2017, TOP 11, wurde für das ggst. Projekt ein Gemeindebeitrag 
für das Jahr 2017 in Höhe von € 500, 00 genehmigt. 
 
Nunmehr ist vom Verein „ProMölltal – Initiative für Bildung, Kultur, Wirtschaft und 
Tourismus“, Döllach 185, 9843 Großkirchheim die Rechnung-Nr. MGF2018-007 vom 
16.02.2018 eingelangt, mit welchem ein Förderbeitrag für das „Mölltaler Geschichten Festival 
2018“ in Höhe von € 500,00 eingelangt. Die Genehmigung dieses Förderbeitrages 2018 
obliegt dem Gemeinderat. Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, 
diesen Förderbeitrag in Höhe von € 500,00 für das Jahr 2018 zu genehmigen. 
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k) 
 
„Mobilitätsknotencheck Mallnitz-Mölltal“ der Firma „Family of Power“ – Gemeindebeitrag 
 
Mit Rechnung-Nr. 42/2017 der Gemeinde Mallnitz wurde der Gemeinde Flattach ein anteiliger 
Beitrag zum ggst. Projekt in Höhe von € 1.000,00 weiter verrechnet. 
 
Ziel dieses Projektes ist – wie den GV-Mitgliedern aufgrund einer kürzlichen 
Projektvorstellung im Sitzungssaal der Marktgemeinde Obervellach bekannt ist – die 
Erstellung eines ganzheitlichen neuen Verkehrskonzeptes für die Region Mölltal unter 
Einbindung aller für die Region maßgebenden Parameter (Tourismus, Pendler- und 
Schülerverkehr, Schibus). 
 
Nähere Ausführungen dazu siehe TOP 17. 
 
Die Genehmigung dieser Rechnung obliegt dem Gemeinderat. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diese Rechnung zu 
genehmigen. 
 
Bedeckung: Soll-Überschuss RA 2017 
 
l) 
 
Schulische Tagesbetreuung (GTS) in der Volksschule Flattach im Schuljahr 2017/2018: 
Vereinbarung – Genehmigung 
 
Auf Basis des GR-Beschlusses vom 25.04.2017 wurde die Tarifgestaltung für die GTS 
Flattach im SJ 2017/2018 entsprechend fixiert bzw. in weiterer Folge nachstehende 
Vereinbarung mit dem Familienforum Mölltal (FamiliJa) konzipiert und vom Bürgermeister 
gegengezeichnet. 
 
Im Anhang zu dieser Vereinbarung ist auch der Verwaltungsbeitrag der Gemeinde von in 
Summe € 3.000,00 (zahlbar in 2 Aconto-Zahlungen zu je € 1.500,00) angeführt. 
 
Diese Vereinbarung soll dem Gemeinderat nochmals zur Kenntnis gebracht werden. 
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Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehende Vereinbarung zu 
genehmigen. 
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m) 
 
Bodensauger für das Freischwimmbad Flattach 
 
Hinsichtlich der Anschaffung eines Bodensaugers für das Freischwimmbad Flattach liegt 
nachstehendes Angebot vor: 
 
Fa. GWT GmbH 
Seering 5, 8141 Unterpremstätten 
 
Bodensauger Wave 300 XL 230V/24V € 16.055,64 
  inkl. 20 % Ust. 
 
Bodensauger Wave 200 XL € 11.865,60 
  inkl. 20 % Ust. 
 
Favorisiert wird die Variante Bodensauger Wave 200 XL. Nach entsprechender 
Nachverhandlung durch den Bauausschussobmann liegt der aktuelle Angebotspreis für diese 
Type lt. Angebot vom 19.03.2018 bei € 10.776,00 inkl. Ust. 
 
Die Vergabe dieser Anschaffung obliegt dem Gemeinderat. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diese Anschaffung unter TOP 
11 zu behandeln. 
 
n) 
 
Zeiterfassungssystem für Gemeindeamt, Bauhof, Kindergarten 
 
In der GR-Sitzung vom 01.09.2016 wurde beschlossen, im Gemeindeamt, im Kindergarten 
sowie im Bauhof ein Zeiterfassungssystem zu installieren. Entscheidungsgrundlage war 
damals ein über Hr. Daniel Mentil eingeholtes Angebot mit Anschaffungskosten von rund € 
2.000,00 inkl. Ust. 
 
Nachträglich stellte sich das angebotene Produkt als nicht zweckdienlich bzw. sehr aufwendig 
in der Servicierung (Produkt aus Holland) heraus, sodass von der Anschaffung bis dato 
abgesehen wurde. 
 
Nunmehr wurde ein neuerlicher Anlauf unternommen, um ein zweckmäßiges, möglichst 
einfaches und kostengünstiges System zu implementieren. 
 
Folgende 3 Firmen haben diesbezüglich ihre Angebote wie folgt gelegt: 
 
Fa. ASUT Computer- und Rechenzentrum GmbH € 7.500,00 
Industriestraße 9, 9800 Spittal/Drau (inkl. 20 % Ust.) 
 
Fa. COMM-UNITY € 5.530,92 
Prof.-Rudolf-Zilli-Straße 4, 8502 Lannach (inkl. 20 % Ust.) 
 
Fa. BÜROMASCHINEN KARL € 4.428,00 
Villacher Straße 152, 9800 Spittal/Drau (inkl. 20 % Ust.) 
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Das Angebot der Fa. KARL beinhaltet einerseits die günstigste, andererseits die 
zweckmäßigste und einfachste Lösung zu diesem Thema. 
 
Ersatzmitglied Ing. Hartweger erkundigt sich hinsichtlich der Notwendigkeit einer allfälligen 
Betriebsvereinbarung, wo es jedem Dienstnehmer ermöglicht wird, in sein Zeitkonto Einsicht 
zu nehmen. 
 
Der Amtsleiter merkt dazu an, dass es ja gerade Sinn und Zweck einer Zeiterfassung sei, 
Dienstgeber und Dienstnehmer eine lückenlose Erfassung der Arbeitszeit zu ermöglichen. 
Zudem soll das Zeiterfassungssystem auch mit einem tauglichen Gleitzeitmodell kombiniert 
werden. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den Auftrag zur Installierung 
eines Zeiterfassungssystems für Gemeindeamt, Kindergarten und Bauhof gemäß 
vorstehender Angebotssumme in Höhe von € 4.428,00 inkl. 20 % Ust. an die Fa. 
Büromaschinen KARL, 9800 Spittal/Drau zu vergeben. 
 
Bedeckung: Soll-Überschuss RA 2017 
 
o) 
 
Schneeräumung im Bereich Laas – Grafenberg 2017/2018 
 
Wie in den Vorjahren wurde die Schneeräumung im genannten Bereich auch in der 
Wintersaison 2017/2018 durch Hr. Josef Schmidl jun., Laas 37, 9831 Flattach, durchgeführt. 
 
In diesem Zusammenhang liegen nachstehende Rechnungen vor: 
 
Rechnung vom 05.03.2018 49,5 Stunden à € 105,00/Stunde = € 5.197,50 inkl. Ust. 
Rechnung vom 05.03.2018 4,5 Stunden à € 105,00/Stunde = € 472,50 inkl. Ust. 
 
Summe:  € 5.670,00 inkl. Ust. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diese Rechnungen zu 
genehmigen. 
 
Bedeckung: Soll-Überschuss RA 2017 
 
p) 
 
Evaluierung und Sicherheitsfachkraft gem. AschG 
 
Hinsichtlich der jährlich durchzuführenden Evaluierung liegt folgende Rechnung vor: 
 
Ingenieurbüro Krenn € 654,00 
Pörlinghofsiedlung 16, 9311 Kraig (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 088 03 18 vom 22.03.2018 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diese Rechnung zu 
genehmigen. 
 
Bedeckung: Soll-Überschuss RA 2017 
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q) 
 
Ortsgestaltung „Tourismusbüro Flattach“ lt. Konzept DI Kaufmann – Vermessungsarbeiten 
 
Der Auftrag zur Erstellung der Einreichplanung für das ggst. Konzept wurde lt. GR-Beschluss 
vom 04.12.2017, TOP 27, an das Raumplanungsbüro DI Kaufmann vergeben. 
 
Damit verbunden wurde das Büro Sammer&Sammer ZT GmbH lt. Angebot vom 13.03.2018 
mit der Bestandsvermessung gemäß von DI Kaufmann übermitteltem Planausschnitt 
beauftragt. Die Beauftragung erfolgte schriftlich per 20.03.2018 mit einer Auftragssumme 
von € 1.560,00 inkl. Ust. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den Auftrag zur 
Bestandsvermessung zu genehmigen. 
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TOP 6: Feststellung des Rechnungsabschlusses für das Haushaltsjahr 2017 
 
 
Der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2017 wurde seitens der Gemeinderevision 
bereits geprüft und weist einen Soll-Überschuss in Höhe von 
 

€ 47.760,27 
 
auf. 
 
Die gemäß K-AGO vorgesehene Prüfung durch den Kontrollausschuss erfolgte am 
11.04.2018. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den Rechnungsabschluss 2017 
festzustellen. 
 
Die Verwendung des genannten Soll-Überschusses soll wie folgt erfolgen: 
 
TG Mölltaler Gletscher: Büromöbel, Boden, Kopierer € 12.050,33 
Hochwurtenstraße: Felsräumungen/Unwetterschäden – Sanierungen € 2.244,84 
VS Flattach – Herstellung Internet-Anschluss (Glasfaser) € 1.038,99 
(Rechnungssumme zzgl. Internet-Gebühr 2018 abzügl. Verrechnung BH) 
Flachbildschirm für Sitzungssaal Gemeindeamt € 3.256,70 
Programmierung „Intranet-Bereich“ Gemeinde-Homepage € 720,00 
Neuerrichtung Urnennischen € 6.716,14 
„Mobilitätsknotencheck Mallnitz-Mölltal“ – Gemeindebeitrag € 1.000,00 
Evaluierung 2018 gem. ASchG € 654,00 
Sammer&Sammer ZT: Bestandsvermessung Bereich TG-Büro € 1.560,00 
Schneeräumung Bereich Laas-Grafenberg 2017/2018 € 5.670,00 
Anschaffung Zeiterfassungssystem (Fa. KARL) € 4.428,00 
 
Summe: € 39.339,00 
 
Somit verbleibt vom Soll-Überschuss des RA 2017 noch ein frei verfügbarer Betrag von € 
8.421,27. 
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TOP 7: A.o. Vorhaben „Straßensanierungen 2017“: 
 Finanzierungs- und Investitionsplan – Abänderung - Zurkenntnisnahme 
 
 
Gemäß GR-Beschluss vom 04.12.2017, TOP 15, wurde zum ggst. Vorhaben nachstehender 
Finanzierungs- und Investitionsplan beschlossen bzw. abgeändert: 
 
A )   I N V E S T I T I O N S A U F W A N D 

   Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2017 

      

reine Baukosten € 134.000 € 134.000 

Gesamtkosten        € 134.000 € 134.000 

 B )    F I N A N Z I E R U N G S P L A N 

   Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2017 

      

BZ-Mittel 2017 € 100.500 € 100.500 

KBO-Förderung € 33.500 € 33.500 

Gesamtsummen € 134.000 € 134.000 

 
Mag. Bachmann (Gemeinderevision) teilte dazu am 08.01.2018 telefonisch mit, dass ein 
Teilbetrag der eingesetzten BZ-Mittel 2017 in Höhe von € 20.500 lt. ihrer BZ-Mittel-Einteilung 
nicht mehr zur Verfügung stehen bzw. bereits anderweitig fixiert wurden. 
 
Nach Rücksprache mit Bgm. Schober wurde die Vorgehensweise gewählt, den genannten 
Betrag via BZ-Mittel 2018 zu bedecken. Dies wurde von Mag. Bachmann in ihrer BZ-Liste 
bereits so vermerkt. 
 
Diesbezüglich ist kein neuerlicher Finanzierungs- und Investitionsplan zu beschließen bzw. ist 
diese Vorgehensweise dem Gemeinderat lediglich zur Kenntnis zu bringen. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, die geschilderte 
Vorgehensweise zur Kenntnis zu nehmen. 
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TOP 8: A.o. Vorhaben „Planung Masterplan Breitband“: 
 Finanzierungs- und Investitionsplan 
 
 
Der Gemeinderat hat am 10.08.2017 unter TOP 16 einstimmig beschlossen, den Auftrag zur 
Erstellung des Breitband-Masterplanes lt. Angebot mit einer Auftragssumme von € 5.635,00 
exkl. Ust. an die Fa. RKM zu vergeben. 
 
Unter Zugrundelegung einer lukrierbaren Landesförderung verbleibt aus diesem Titel für die 
Gemeinde Flattach letztlich ein Betrag von € 1.408,75 exkl. Ust.. 
 
Mit Schreiben vom 17.08.2017 wurde die Fa. RKM mit der Erstellung des Masterplanes 
beauftragt bzw. per 21.09.2017 der entsprechende Förderantrag an das Land Kärnten 
gestellt. Letztlich wurde der Gemeinde aus diesem Titel eine Landesförderung in Höhe von € 
5.000,00 mit Schreiben vom 27.12.2017 zuerkannt. 
 
Verbunden mit der Abwicklung des Projektes wäre somit nachstehender Finanzierungs- und 
Investitionsplan durch den Gemeinderat zu genehmigen: 
 
 
A )   I N V E S T I T I O N S A U F W A N D 

   Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2017 

      

Masterplanerstellung € 6.800 € 6.800 

Gesamtkosten        € 6.800 € 6.800 

 B )    F I N A N Z I E R U N G S P L A N 

   Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2017 

      

Zuführung ordentlicher HH € 1.800 € 1.800 

Breitbandförderung Land € 5.000 € 5.000 

Gesamtsummen € 6.800 € 6.800 

 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehenden Finanzierungs- 
und Investitionsplan zu genehmigen. 
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TOP 9: A.o. Vorhaben „Schilift Fragant – Beschneiungsanlage-NEU“: 
 Finanzierungs- und Investitionsplan 
 
 
Beim Schilift Fragant-Schattseite soll die Beschneiungsanlage erneuert und erweitert bzw. die 
E-Steuerung erneuert werden. Durch Vize-Bgm. Gugganig wurden diesbezügliche Angebote 
eingeholt, sowie allfällige Förderungsmöglichkeiten mit dem Land Kärnten abgestimmt. 
Gugganig berichtet kurz über den Status Quo. 
 
Als wesentliche Voraussetzung hinsichtlich einer Landesförderung fordert das Land Kärnten 
einen „Beitrag zur Landestourismusstrategie“ ein. Dies in der Form, dass durch die geplante 
Investition ein „Zusatzangebot“ bzw. „Attraktionen“ geschaffen werden müssen. Das können 
beispielsweise sein: Sonnenliegen, Heizschwammerl, Holzbänke, Fun-Artikel, etc.. 
 
Somit wurden durch den Vize-Bürgermeister Angebote über entsprechende Attraktionen 
(Iglu-Former, Würfel, Bänke, Lounger, Holzliegen) eingeholt bzw. sollen diese im zu 
stellenden Förderantrag berücksichtigt werden. Das gesamte Vorhaben soll vom 
Gemeinderat beschlossen bzw. damit verbunden nachstehender Finanzierungs- und 
Investitionsplan genehmigt werden: 
 
GR Ampferthaler stellt die Anfrage, ob die beabsichtigten Investitionen mit den betroffenen 
Grundbesitzern abgestimmt bzw. das Einvernehmen hergestellt wurde. Der Bürgermeister 
klärt auf, dass sich der Entwurf eines neuen Vertrages über die Nutzung der Grundflächen in 
der finalen Phase befindet, und das Einvernehmen diesbezüglich hergestellt wurde. 
 
Ampferthaler befürwortet, diese „Investitions-Erlaubnis“ der Grundeigentümer entsprechend 
vertragsmäßig zu verankern. 
 
A )   I N V E S T I T I O N S A U F W A N D 

   Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2018 

      

Beschneiungsgeräte € 69.600 € 69.600 

Stellmotoren € 3.600 € 3.600 

Zusatzmaterial, Wasserpumpe € 9.000 € 9.000 
Umbau, Verrohrung, Zuleitung, 
Flutlicht, Erdbau € 45.600 € 45.600 

tour. Attraktionen (inkl. Airbag) € 56.000 € 56.000 

Gesamtkosten        € 183.800  € 183.800  

 B )    F I N A N Z I E R U N G S P L A N 

   Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2018 

      
Landeszuschüsse 
(„Berginfrastruktur“) € 76.600 € 76.600 

BZ-Mittel 2018/2019 € 97.200 € 97.200 

Beitrag Gemeinde Obervellach € 10.000 € 10.000 

Gesamtsummen € 183.800 € 183.800 

Anmerkung: 
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Das Förderausmaß der Landeszuschüsse beträgt bis zu 50 % der förderfähigen Netto-
Gesamtkosten. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, das ggst. Vorhaben zu 
realisieren bzw. vorstehenden Finanzierungs- und Investitionsplan zu genehmigen. 
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TOP 10: Elektrikerleistungen: Laufende Instandhaltungsarbeiten – 
 Regiestundensätze 2018 – Genehmigung/Vergabe 
 
 
GR Ampferthaler und GR Helmut Brandstätter nehmen an der Beratung und 
Beschlussfassung zu diesem TOP aus dem Titel der Befangenheit i.S. der K-AGO nicht teil. 
 
Gemäß GR-Beschluss vom 10.08.2017, TOP 6, wurde einstimmig beschlossen 
 

• die bestehende „Gebietsaufteilung“ zwischen den Firmen H.A. Heidi Ampferthaler 
Elektro GmbH und der Fa. Elektro Brandstätter mit sofortiger Wirkung aufzuheben. 
Zu Beginn jeden Jahres werden die beiden Firmen sowie die Fa. Elektro Hartlieb 
(Spittal/Drau) um Bekanntgabe ihrer Regie-Stundensätze für das laufende Jahr 
ersucht. Diese Stundensätze werden sodann an den Billigstbieter zur Durchführung 
laufender Instandhaltungsarbeiten durch den Gemeinderat vergeben. Jeweils aktuelle 
Projekte werden weiterhin wie gewohnt ausgeschrieben. 

 
In Entsprechung dieses Beschlusses wurden mit Schreiben vom 16.01.2018 nachstehende 
Firmen um Angebotslegung hinsichtlich ihrer Regie-Stundensätze 2018 ersucht: 
 

• H.A. Heidi Ampferthaler Elektro GmbH, Flattach 117, 9831 Flattach 
• Elektro Brandstätter, Flattach 112, 9831 Flattach 
• Elektro Hartlieb GesmbH, Ladinigstraße 1, 9800 Spittal/Drau 

 
Die Fa. Elektro Hartlieb GmbH hat mit Schreiben vom 19.01.2018 ihre Regiestundensätze 
2018 wie folgt bekannt gegeben: 
 
Obermonteur:  € 55,20/Stunde inkl. 20 % Ust. 
Elektromonteur: € 52,80/Stunde inkl. 20 % Ust. 
Elektrohelfer:  € 43,20/Stunde inkl. 20 % Ust. 
 
Die Fa. H.A. Heidi Ampferthaler Elektro GmbH hat per 26.03.2018 ihre Regiestundensätze 
2018 wie folgt bekannt gegeben: 
 
E-Meister:   €       66,00/Stunde inkl. 20 % Ust. 
Elektromonteur: €       60,00/Stunde inkl. 20 % Ust. 
Elektrohelfer:  €       44,40/Stunde inkl. 20 % Ust. 
E-Lehrling:   €       36,00/Stunde inkl. 20 % Ust. 
 
Von der Firma Elektro Brandstätter wurde per 27.03.2018 ein entsprechendes Angebot wie 
folgt übermittelt: 
 
E-Meister:   €       55,00/Stunde inkl. 20 % Ust. 
Service-Monteur: €       50,00/Stunde inkl. 20 % Ust. 
Monteur:   €       48,00/Stunde inkl. 20 % Ust. 
Helfer:   €       36,00/Stunde inkl. 20 % Ust. 
Lehrling:   €       30,00/Stunde inkl. 20 % Ust. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den Auftrag zur Durchführung 
laufender Instandhaltungsarbeiten an Anlagen und Gebäude der Gemeinde Flattach im Jahr 
2018 zu vorstehenden Regie-Stundensätzen an die Fa. Elektro Brandstätter, 9831 Flattach, 
zu vergeben. 
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TOP 11: Freischwimmbad Flattach: 
 Renovierungsarbeiten (Fenster-NEU und Malerarbeiten) 
 
 
Bereits im Jahr 2017 wurden die Erneuerung der Fenster beim Kiosk im Freischwimmbad 
sowie diverse Malerarbeiten thematisiert. 
 
Ein konkreter Beschluss über die Durchführung dieser Maßnahmen sowie die damit 
verbundenen Auftragsvergaben sollen nunmehr durch den Gemeinderat erfolgen. 
 
Hinsichtlich der Erneuerung der Fenster liegt folgendes Angebot vor: 
 
MAIER-MONTAGEN € 5.997,96 
Flattach 45, 9831 Flattach (inkl. 20 % Ust.) 
 
Hinsichtlich der Malerarbeiten liegt folgendes Angebot vor: 
 
MALEREI GREGOR GUGGENBERGER € 1.401,60 
Flattach 83/2, 9831 Flattach (inkl. 20 % Ust.) 
 
Hinsichtlich eines Bodensaugers (Wave 200 XL) liegt folgendes Angebot vor: 
 
GWT GmbH € 11.865,60 
Seering 5, 8141 Unterpremstätten (inkl. 20 % Ust.) 
 
Lt. Nachverhandlung durch den Bauausschussobmann wurde seitens der Fa. GWT ein 
Nachlass auf € 10.776,00 inkl. Ust. gewährt. 
 
Die finanzielle Bedeckung aller drei Maßnahmen (Fenster, Malerarbeiten, Bodensauger – 
siehe TOP 5 m) mit Kosten von insgesamt rund € 20.000 soll aus BZ-Mitteln 2018 erfolgen. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehende zwei Angebote 
(Fenster-NEU und Malerarbeiten) zu genehmigen bzw. die entsprechenden Aufträge an die 
Firmen MAIER-MONTAGEN und MALEREI GREGOR GUGGENBERGER zu vergeben. 
 
Zum Angebot der Fa. GWT (Bodensauger) informiert Gugganig, dass er zwischenzeitlich ein 
neuerliches Angebot lukrieren konnte, wobei der Angebotspreis nochmals rund € 2.000,00 
unter dem obigen Preis liege. 
 
Der BAO wird beauftragt, die vorliegenden Angebote entsprechend zu finalisieren. 
 



18.04.2018 Seite 39 von 103 GR-Sitzung 1/2018 

TOP 12: Hermann und Anita Kerschbaumer, Grafenberg 23: 
 Flächenwidmungsplanänderung 3a/2012 bis 3h/2012 – 
 Bebauungsverpflichtung - Verlängerung 
 
 
Mit Beschluss des Gemeinderates vom 11.12.2012, TOP 16, wurde einstimmig beschlossen, 
nachstehenden FläWi-Änderungen 3a-3h/2012 (Widmungswerber: Hermann und Anita 
Kerschbaumer, Grafenberg 23) auf Grundlage des Lageplans des Raumplanungsbüros DI 
Kaufmann vom 18.10.2012 nach Kundmachung und in Kenntnis der vorstehenden 
Fachgutachten die Zustimmung zu erteilen: 
 
 

• FläWi-Plan-Änderung Nr. 3a/2012 
 
Parzelle-Nr. 927, 931/2, 931/3, 931/5, 931/6, 935, 936/1, 1645/9 (Teilflächen), KG 
73303 Fragant, Widmungswerber Hr./Fr. Hermann und Anita Kerschbaumer, Grafenberg 23, 
9831 Flattach, im Ausmaß von 1.806 m² von derzeit im Flächenwidmungsplan dargestellter 
Widmung „Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche; Ödland“ in 
„Bauland - Dorfgebiet“. 
 

• FläWi-Plan-Änderung Nr. 3b/2012 
 
Parzelle-Nr. .96 sowie 927, 931/2 (Teilflächen), KG 73303 Fragant, Widmungswerber 
Hr./Fr. Hermann und Anita Kerschbaumer, Grafenberg 23, 9831 Flattach, im Ausmaß von 
1.149 m² von derzeit im Flächenwidmungsplan dargestellter Widmung „Grünland – Hofstelle 
eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes“ in „Bauland - Dorfgebiet“. 
 

• FläWi-Plan-Änderung Nr. 3c/2012 
 
Parzelle-Nr. .94/2 sowie 927, 930, 931/2, 931/4, 936/1, 1645/2, 1645/9 
(Teilflächen), KG 73303 Fragant, Widmungswerber Hr./Fr. Hermann und Anita 
Kerschbaumer, Grafenberg 23, 9831 Flattach, im Ausmaß von 1.449 m² von derzeit im 
Flächenwidmungsplan dargestellter Widmung „Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft 
bestimmte Fläche; Ödland“ in „Verkehrsflächen – allgemeine Verkehrsfläche“. 
 

• FläWi-Plan-Änderung Nr. 3d/2012 
 
Parzelle-Nr. 927, 930, 931/2 (Teilflächen), KG 73303 Fragant, Widmungswerber Hr./Fr. 
Hermann und Anita Kerschbaumer, Grafenberg 23, 9831 Flattach, im Ausmaß von 350 m² 
von derzeit im Flächenwidmungsplan dargestellter Widmung „Grünland – Hofstelle eines land- 
und forstwirtschaftlichen Betriebes“ in „Verkehrsflächen – allgemeine Verkehrsfläche“. 
 

• FläWi-Plan-Änderung Nr. 3e/2012 
 
Parzelle-Nr. 930, 931/2, 1645/2 (Teilflächen), KG 73303 Fragant, Widmungswerber 
Hr./Fr. Hermann und Anita Kerschbaumer, Grafenberg 23, 9831 Flattach, im Ausmaß von 128 
m² von derzeit im Flächenwidmungsplan dargestellter Widmung „Bauland-Dorfgebiet“ in 
„Verkehrsflächen – allgemeine Verkehrsflächen“. 
 

• FläWi-Plan-Änderung Nr. 3f/2012 
 
Parzelle-Nr. 927, 930 (Teilflächen), KG 73303 Fragant, Widmungswerber Hr./Fr. Hermann 
und Anita Kerschbaumer, Grafenberg 23, 9831 Flattach, im Ausmaß von 655 m² von derzeit 
im Flächenwidmungsplan dargestellter Widmung „Grünland – Für die Land- und 
Forstwirtschaft bestimmte Fläche; Ödland“ in „Grünland – Hofstelle eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes“. 
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• FläWi-Plan-Änderung Nr. 3g/2012 
 
Parzelle-Nr. 927 (Teilfläche), KG 73303 Fragant, Widmungswerber Hr./Fr. Hermann und 
Anita Kerschbaumer, Grafenberg 23, 9831 Flattach, im Ausmaß von 530 m² von derzeit im 
Flächenwidmungsplan dargestellter Widmung „Grünland – Hofstelle eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes“ in „Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte 
Fläche; Ödland“. 
 

• FläWi-Plan-Änderung Nr. 3h/2012 
 
Parzelle-Nr. 931/6, 931/2, 931/5 (Teilflächen), KG 73303 Fragant, Widmungswerber 
Hr./Fr. Hermann und Anita Kerschbaumer, Grafenberg 23, 9831 Flattach, im Ausmaß von 113 
m² von derzeit im Flächenwidmungsplan dargestellter Widmung „Bauland-Dorfgebiet“ in 
„Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche; Ödland“. 

 
Die genannten Flächenumwidmungen wurden mit Bescheid des Amtes der Kärntner 
Landesregierung vom 11.03.2013, Zahl: 03-Ro-29-1/1-2013, genehmigt bzw. in der Kärntner 
Landeszeitung vom 22.03.2013 kundgemacht. Die Rechtswirksamkeit dieser Umwidmungen 
ist somit mit Wirkung 23.03.2013 eingetreten. 
 
Zur Umwidmung der FläWi-Änderung 3a/2012 wurden neben diversen Fachgutachten auch 
der Abschluss einer Bebauungsverpflichtung zur Sicherstellung einer widmungsgemäßen 
Bebauung der zu widmenden Flächen eingefordert. Diese Bebauungsverpflichtung wurde 
ebenfalls in der GR-Sitzung vom 11.12.2012 genehmigt. Darin verpflichtete sich der 
Bauwerber, die als „Bauland-Dorfgebiet“ umgewidmeten Grundstücke (Teile) binnen 5 
Jahren ab Rechtswirksamkeit der Widmung entweder selbst zu bebauen oder von Dritten 
bebauen zu lassen. 
 
Diese 5-Jahres-Frist ist somit per 23.03.2018 abgelaufen. 
 
Tatsächlich hat der Widmungswerber die betroffenen Flächen bis dato nicht bebaut bzw. 
bebauen lassen. Überdies liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch keinerlei Baubewilligung 
zur Errichtung von Gebäuden/baulicher Anlagen vor. 
 
Herr Kerschbaumer hat die Gemeinde nunmehr mündlich ersucht, eine Verlängerung der 
ggst. Bebauungsverpflichtung auszusprechen. 
 
Dazu wird seitens der Amtsleitung folgendes festgehalten: 
 
Mit Schreiben der Abt. 3 – Gemeinden vom 25.09.2017, Zahl: 03-Ro-ALL-161/65-2017, 
wurden seitens der Aufsichtsbehörde die rechtlichen Auslegungen zum Umgang mit 
Bebauungsverpflichtungen mitgeteilt. Diesem Schreiben ist unter anderem zu entnehmen: 
 
„Liegt ein Anwendungsfall des § 15 Abs. 3 K-GplG (Kärntner Gemeindeplanungsgesetz) vor, 
ist diese Frist zur Bauvollendung von Gesetzes wegen mit fünf Jahren limitiert.“ 
 
Anmerkung: 
§ 15 Abs. 3 leg. cit. regelt die Voraussetzungen für Umwidmungen von Grünland in Bauland. 
Dieser Tatbestand ist im Fall der Familie Kerschbaumer somit eindeutig erfüllt. 
 
Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Gemeinde per Gesetz keinerlei Möglichkeit hat, 
die vereinbarte 5-Jahresfrist zu erstrecken. Zudem wurde auf den betroffenen Flächen auch 
bis dato keinerlei Bau begonnen bzw. liegt keinerlei Baubewilligung vor bzw. wurde eine 
solche bis dato nicht beantragt. 
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Somit wäre der mündlich von Hr. Kerschbaumer eingebrachte Antrag abzuweisen bzw. die 
beantragte Verlängerung der Bebauungsverpflichtung abzulehnen. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig – in Kenntnis der vorstehenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen – beschlossen, die beantragte Verlängerung der ggst. 
Bebauungsverpflichtung erst- und letztmalig um 2 Jahre (bis zum 23.03.2020) zu verlängern. 
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TOP 13: Gemeinde Flattach – AG Nachbarschaft Laas: 
 Rast- und Aussichtsplattform „Plattn-Reid’n“ - Vereinbarung 
 
 
Die bereits länger andauernden Gespräche zwischen Bgm. Schober und DI Dieter Berger 
(Obmann der AG NB Laas) hinsichtlich einer Regelung zu dem von der Gemeinde errichteten 
Aussichtspunkt (Sitzbank) im Bereich der „Platt’n-Reidn“ finden ihren Ausfluss im nun 
vorliegenden Vereinbarungsentwurf, welcher dem Gemeinderat zur 
Beratung/Beschlussfassung vorliegt: 
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Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, die vorstehende Vereinbarung 
zu genehmigen. 
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TOP 14: Stellenplan 2018 - Abänderung 
 
 
Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Gemeinderat Flattach am 04.12.2017 
unter TOP 9 b) wie folgt beschlossen: 
 



18.04.2018 Seite 46 von 103 GR-Sitzung 1/2018 

 



18.04.2018 Seite 47 von 103 GR-Sitzung 1/2018 

Im Zuge dieser Beschlussfassung wurde in der Hauptverwaltung befristet bis zum 
30.06.2018 eine zusätzliche Planstelle C IV (AK-SSB2B, Stellenwert 36, Gehaltsklasse 8) im 
Ausmaß von 25 % geschaffen. 
 
Nunmehr besteht der konkrete Bedarf bzw. die Notwendigkeit, diese derzeit befristete 
Planstelle ab 01.07.2018 unbefristet vorzusehen. Die detaillierte Begründung dieser 
Notwendigkeit ist unter TOP 19 – Personalangelegenheiten ausgeführt. 
 
Mit Schreiben vom 22.02.2018 wurde der Entwurf der geplanten Abänderung des 
Stellenplanes 2018 dem Gemeinde-Servicezentrum (GSZ) zur Begutachtung übermittelt bzw. 
von diesem per 06.03.2018 genehmigt. 
 
In weiterer Folge wurde die Stellenplan-Abänderung per 07.03.2018 an die Abteilung 3 – 
Gemeinden zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung übermittelt bzw. die entsprechende 
Bewilligung per 04.04.2018 erteilt. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, nachstehend beschriebene 
Abänderung des Stellenplanes 2018 mit Wirkung 01.07.2018 wie folgt zu genehmigen. 
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TOP 15: Flächenumwidmungen – Beschluss nach Kundmachung 
 
 a) Hr. Florian Zwischenberger – Nr. 2/2017 
 
 
Mit Schreiben vom 13.10.2017, Zahl: 03-FROW-20607/6-2017 und 03-FROW-20607/7-2017, 
wurde der Gemeinde Flattach seitens der Abteilung 3 – Gemeinden (Fachliche 
Raumordnung) das Vorprüfungsergebnis zum Umwidmungspunkt 2/2017 (Widmungswerber: 
Hr. Florian Zwischenberger, Flattach 24, 9831 Flattach) übermittelt: 
 
Demzufolge wurde die beabsichtigte Flächenumwidmung in der Zeit von 13.12.2017 bis 
10.01.2018 kundgemacht bzw. sämtliche Bundes- und Landesdienststellen verständigt bzw. 
zur Abgabe der notwendigen Stellungnahmen aufgefordert. 
 
Zu diesem Umwidmungspunkt wurden folgende Fachgutachten eingefordert: 
 

• Wildbach- und Lawinenverbauung 
• Abteilung 8 – UA Naturschutz 
• Straßenbauamt 

 
Die eingeforderten Fachgutachten liegen mittlerweile vollständig vor, und lauten wie folgt: 
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Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, nachstehender FläWi-Änderung 
02/2017 auf Grundlage des Lageplans des Raumplanungsbüros DI Kaufmann vom 
03.05.2017, Plan-Nr. 08503-LP-02/17 nach Kundmachung und in Kenntnis der vorstehenden 
Fachgutachten (WLV – Sektion Kärnten, Abt. 8 – UA Naturschutz, Straßenbauamt) die 
Zustimmung zu erteilen: 
 
FläWi-Plan-Änderung Nr. 2/2017: 
 
Parzelle-Nr. 183/1 (Gesamtfläche: 2.445 m²), KG 73302 Flattach 
 
Widmungswerber: 
Hr. Florian Zwischenberger, Stall 108a, 9832 Stall  
 
Umwidmung einer Teilfläche im Ausmaß von 250 m² von derzeit im Flächenwidmungsplan 
dargestellter Widmung „Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche; Ödland“ in 
„Bauland-Dorfgebiet“. 
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TOP 15: Flächenumwidmungen – Beschluss nach Kundmachung 
 
 b) Gemeinde Flattach – Nr. 3/2017 
 
 
Mit Schreiben vom 13.10.2017, Zahl: 03-FROW-20607/6-2017 und 03-FROW-20607/7-2017, 
wurde der Gemeinde Flattach seitens der Abteilung 3 – Gemeinden (Fachliche 
Raumordnung) das Vorprüfungsergebnis zum Umwidmungspunkt 3/2017 (Widmungswerber: 
Gemeinde Flattach, Flattach 73, 9831 Flattach) übermittelt: 
 
Demzufolge wurde die beabsichtigte Flächenumwidmung in der Zeit von 13.12.2017 bis 
10.01.2018 kundgemacht bzw. sämtliche Bundes- und Landesdienststellen verständigt bzw. 
zur Abgabe der notwendigen Stellungnahmen aufgefordert. 
 
Zu diesem Umwidmungspunkt wurden folgende Fachgutachten eingefordert: 
 

• Wildbach- und Lawinenverbauung 
• Abteilung 8 – UA Naturschutz 
• Straßenbauamt 
• Wasserwirtschaft 
• Bezirksforstinspektion 
• Abteilung 8 – UA Schall- und Elektrotechnik 
• KNG: Stellungnahme betreffend 110kV-Freileitung 
• Landschaftspflegerische Begleitplanung (Bepflanzung) 

 
Die eingeforderten Fachgutachten liegen mittlerweile vollständig vor, und lauten wie folgt: 
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Für die im Rahmen des Vorprüfungsverfahrens seitens der fachlichen Raumordnung 
geforderten landschaftspflegerische Begleitplanung (Bepflanzung) wurde seitens der 
Gemeinde Flattach an das Raumplanungsbüro DI Kaufmann vergeben bzw. von diesem per 
16.03.2018 nachstehendes Konzept für die Parkplatzgestaltung (Lageplan Plan-Nr. 08503-LP  
vom 12.03.2018 und Profile Plan-Nr. 08503-PR vom 12.03.2018) als Grundlage für die 
Erstellung einer landschaftspflegerischen Begleitplanung übermittelt: 
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Zur Stellungnahme des fachlichen Naturschutzes (Dr. Petutschnig) vom 30.01.2018 wird 
seitens des Bürgermeisters festgehalten, dass die zur Umwidmung beabsichtigte Teilfläche 
der Parzelle-Nr. 176/2 im Ausmaß von 263 m² ungeachtet der Empfehlung des ASV definitiv 
umgewidmet werden soll.  
 
Dem von Dr. Petutschnig eingeforderten Konzept zur „Eingrünung des Parkplatzes“ wird 
durch die vorstehende landschaftspflegerische Begleitplanung (Bepflanzung) des DI 
Kaufmann vom 12.03.2018 entsprochen bzw. genüge getan. 
 
Zur Stellungnahme der Wasserwirtschaft (Ing. Mandler) wird festgehalten, dass die Abteilung 
Wasserwirtschaft Spittal/Drau bei allfällig notwendigen Geländeveränderungen im 
Zusammenhang mit der genannten landschaftspflegerischen Begleitplanung (Bepflanzung) 
des DI Kaufmann bei den notwendigen Behördenverfahren selbstverständlich eingebunden 
wird. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, nachstehender FläWi-Änderung 
03/2017 auf Grundlage des Lageplans des Raumplanungsbüros DI Kaufmann vom 
29.05.2017, Plan-Nr. 08503-LP-03/17 nach Kundmachung und in Kenntnis der vorstehenden 
Fachgutachten und Planungsgrundlagen (Wildbach- und Lawinenverbauung, Abteilung 8 – 
UA Naturschutz, Straßenbauamt, Wasserwirtschaft, Bezirksforstinspektion, Abteilung 8 – UA 
Schall- und Elektrotechnik, KNG: Stellungnahme betreffend 110kV-Freileitung, Entwurf DI 
Kaufmann vom 12.03.2018 für die Gestaltung des Parkplatzes als Grundlage für die 
geforderte landschaftspflegerische Begleitplanung (Bepflanzung) die Zustimmung zu erteilen: 
 

• FläWi-Plan-Änderung Nr. 3/2017: 
 
Parzellen-Nr. 176/1 (Gesamtfläche: 13.014 m²) und 176/2 (Gesamtfläche: 1.458 m²), 
KG 73302 Flattach 
 
Widmungswerber: 
Gemeinde Flattach, Flattach 73, 9831 Flattach 
 
Umwidmung von Teilflächen im Ausmaß von 9.582 m² (Parzelle-Nr. 176/1) und 263 m² 
(Parzelle-Nr. 176/2) von derzeit im Flächenwidmungsplan dargestellter Widmung „Grünland – 
Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche; Ödland“ in „Verkehrsfläche – Parkplatz“. 
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TOP 15: Flächenumwidmungen – Beschluss nach Kundmachung 
 
 c) Hr. Erwin Pacher – Nr. 7/2017 
 
 
Vorab ist zum ggst. Umwidmungspunkt festzuhalten, dass es sich dabei um eine 
„Arrondierung“ einer bereits im Jahr 2017 (Umwidmungspunkt 1/2017) ausgesprochenen 
und mit Bescheid des AKL – Abt. 3 vom 19.05.2017, Zahl: 03-Ro-29-1/4-2017, genehmigten 
und rechtskräftigen Umwidmung einer Teilfläche von ca. 2.755 m² auf der Parzelle-Nr. 
346/1, KG 73302 Flattach, handelt. 
 
Mit Schreiben vom 27.11.2017, Zahl: 03-FROW-20607/8-2017, wurde der Gemeinde Flattach 
seitens der Abteilung 3 – Gemeinden (Fachliche Raumordnung) das Vorprüfungsergebnis 
zum Umwidmungspunkt 7/2017 (Widmungswerber: Erwin Pacher, Flattach 174/1, 9831 
Flattach) übermittelt: 
 
Demzufolge wurde die beabsichtigte Flächenumwidmung in der Zeit von 13.12.2017 bis 
10.01.2018 kundgemacht bzw. sämtliche Bundes- und Landesdienststellen verständigt bzw. 
zur Abgabe der notwendigen Stellungnahmen aufgefordert. 
 
Zu diesem Umwidmungspunkt wurden folgende Fachgutachten eingefordert: 
 

• Abteilung 8 – UA Naturschutz 
• Bezirksforstinspektion 
• Abteilung 8 – UA Wasserwirtschaft SP 

 
Die eingeforderten Fachgutachten liegen mittlerweile vollständig vor. 
 
Das vorliegende Gutachten der Bezirksforstinspektion lautet wie folgt: 
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Das Gutachten des fachlichen Naturschutzes vom 17.04.2018 lautet wie folgt: 
 

 



18.04.2018 Seite 74 von 103 GR-Sitzung 1/2018 

 
 
Anmerkung: 
 
Die fachlichen Feststellungen des ASV hinsichtlich der 3 Container werden dem 
Widmungswerber mittels gesondertem Schreiben seitens der Gemeinde mitgeteilt bzw. deren 
umgehende Veranlassung eingefordert werden. 
 
Aufgrund der obigen Stellungnahme des fachlichen Naturschutzes wurde das 
Raumplanungsbüro DI Kaufmann mit der entsprechenden Adaptierung des Lageplans befasst 
bzw. die beschriebene notwendige Reduzierung der zur Umwidmung beantragten Fläche 
veranlasst. 
 
Gegenüber der Kundmachung vom 13.12.2017 wurde die Umwidmungsfläche im süd-
östlichen Bereich zur Grenze zum Grundstück 345, KG 73302 Flattach, somit um 265 m² 
reduziert bzw. weißt die umzuwidmende Fläche nunmehr ein Ausmaß von 1.395 m² auf. 
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Die fachliche Stellungnahme der Wasserwirtschaft vom 16.04.2018 lautet wie folgt: 
 
 

 



18.04.2018 Seite 76 von 103 GR-Sitzung 1/2018 

 
 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, nachstehender FläWi-Änderung 
07/2017 auf Grundlage des Lageplans des Raumplanungsbüros DI Kaufmann vom 
17.04.2018, Plan-Nr. 08503-LP-07/17 nach Kundmachung und in Kenntnis der vorstehenden 
Fachgutachten der Bezirksforstinspektion, des fachlichen Naturschutzes sowie der 
Wasserwirtschaft die Zustimmung zu erteilen: 
 
FläWi-Plan-Änderung Nr. 7/2017: 
 
Parzelle-Nr. 346/1 (Gesamtfläche: 13.746 m²), KG 73302 Flattach 
 
Widmungswerber: 
Hr. Erwin Pacher, Flattach 174/1, 9831 Flattach 
 
Umwidmung einer Teilfläche im Ausmaß von 1.395 m² von derzeit im Flächenwidmungsplan 
dargestellter Widmung „Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche; Ödland“ in 
„Grünland-Spielpark“. 
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TOP 15: Flächenumwidmungen – Beschluss nach Kundmachung 
 
 d) Fr. Erika Gugganig – Nr. 8/2017 
 
 
Mit Schreiben vom 27.11.2017, Zahl: 03-FROW-20607/8-2017, wurde der Gemeinde Flattach 
seitens der Abteilung 3 – Gemeinden (Fachliche Raumordnung) das Vorprüfungsergebnis 
zum Umwidmungspunkt 8/2017 (Widmungswerber: Erika Gugganig, Laas 21, 9831 Flattach) 
übermittelt: 
 
Demzufolge wurde die beabsichtigte Flächenumwidmung in der Zeit von 13.12.2017 bis 
10.01.2018 kundgemacht bzw. sämtliche Bundes- und Landesdienststellen verständigt bzw. 
zur Abgabe der notwendigen Stellungnahmen aufgefordert. 
 
Zu diesem Umwidmungspunkt wurden folgende Fachgutachten eingefordert: 
 

• Abteilung 8 – UA Naturschutz 
• Straßenbauamt 
• Rechtlich bindender Nachweis zur Errichtung und Nutzung der Erschließungsstraße 
• Bebauungsverpflichtung mit Besicherung 

 
Die eingeforderten Fachgutachten sowie die geforderte Bebauungsverpflichtung liegen 
mittlerweile vollständig vor und lauten wie folgt: 
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Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehende Vereinbarung 
(Bebauungsverpflichtung) vollinhaltlich zu genehmigen. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, nachstehender FläWi-Änderung 
08/2017 auf Grundlage des Lageplans des Raumplanungsbüros DI Kaufmann vom 
27.09.2017, Plan-Nr. 08503-LP-08/17 nach Kundmachung und in Kenntnis der vorstehenden 
Fachgutachten (Naturschutz, Straßenbauamt) und nach Vorliegen der vorstehend 
beschlossenen Bebauungsverpflichtung mit Besicherung sowie des rechtlichen Nachweises 
zur Errichtung und Nutzung der Erschließungsstraße die Zustimmung zu erteilen: 
 

• FläWi-Plan-Änderung Nr. 8/2017: 
 
Parzellen-Nr. 587/4 (Gesamtfläche: 2.663 m²), 588/2 (Gesamtfläche: 1.887 m²) und 
588/6 (Gesamtfläche: 629 m²), KG 73303 Fragant 
 
Widmungswerber: 
Fr. Erika Gugganig, Laas 21, 9831 Flattach 
 
Umwidmung von Teilflächen im Ausmaß von 267 m² (Parzelle-Nr. 587/4), 739 m² (Parzelle-
Nr. 588/2) und 128 m² (Parzelle-Nr. 588/6) von derzeit im Flächenwidmungsplan 
dargestellter Widmung „Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche; 
Ödland“ in „Bauland-Dorfgebiet“. 
 
 

Anmerkung zur Stellungnahme der Abt. 8 vom 09.01.2018: 
 
Die Erschließung der zu widmenden Grundfläche erfolgte im Sinne des genannten 
Lageplanes vom 27.09.2017 (rot verzeichneter Erschließungsweg für weiteres ÖEK-Potenzial) 
bzw. ist diesbezüglich ein Geh- und Fahrtrecht auf der Parzelle-Nr. 591/3, KG 73303 Fragant, 
grundbücherlich sichergestellt. 
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TOP 16: Volksschule Flattach 
 

a) Pädagogische Hilfskraft im SJ 2018/2019 
 
 
Das Kind Anna Kundert-Schmidl wird im Schuljahr 2018/2019 die 1. Klasse der VS Flattach 
besuchen, und benötigt aufgrund ihrer körperlichen Beeinträchtigung eine pädagogische 
Hilfskraft. 
 
Fr. Direktor Pirker übermittelte am 20.03.2018 
 

• die sonderpädagogische Stellungnahme des PBZ vom 15.03.2018 zur Bereitstellung 
einer pädagogischen Hilfskraft (Ausmaß: 15-20 Stunden) 

• das Schreiben der Direktion an die Gemeinde vom 20.03.2018 worin mitgeteilt wird, 
dass der Antrag auf Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs an den LSR 
Kärnten per 16.03.2018 gestellt wurde. 

 
Generell wird lt. Direktorin festgehalten, dass die Kosten für diese pädagogische Hilfskraft zu 
100 % seitens der Gemeinde zu tragen sind bzw. es diesbezüglich (da keine „geistige“ 
Beeinträchtigung vorliegt) keinerlei Förderungsmaßnahme des Landes Kärnten gibt. 
 
Das Stundenausmaß lt. Stundenplan der 1. Klasse VS beträgt 23 Stunden. 
 
Der Gemeinderat möge darüber befinden, ob und in welchem Ausmaß eine pädagogische 
Hilfskraft (15? 20? 23 Wochenstunden?) seitens der Gemeinde finanziert wird. 
 
Nach Rücksprache mit AL Rudolf Pleschberger (Obervellach) teilte dieser mit (in der 
Gemeinde Obervellach gibt es einen ähnlichen Fall), dass es hierzu tatsächlich keinerlei 
Förderungsmöglichkeiten seitens des Landes Kärnten gibt, und die Kosten dafür zu 100 % 
seitens der Gemeinde zu tragen sind. 
 
An das Familienforum Mölltal erging dazu die Anfrage, ob von dieser Seite entsprechendes 
Personal gegen Verrechnung der Kosten an die Gemeinde Flattach bereitgestellt werden 
kann. 
 
Gemäß einschlägiger Berechnung vom 22.03.2018 würden die Lohnkosten im Zeitraum 
September 2018 bis Juli 2019 in Summe € 17.042,24 betragen. 
 
In weiterer Folge wurde mit dem AMS Spittal/Drau dahingehend Kontakt aufgenommen, ob 
geeignete Personen in Vormerk stehen bzw. wie sich damit verbunden die Förderkulisse 
darstellen würde. 
 
Nunmehr wurden per 18.04.2018 seitens des AMS folgende, derzeit beim AMS vorgemerkte 
und für diese Tätigkeit geeignete Personen mit den jeweiligen AMS-Fördermöglichkeiten, 
genannt: 
 
Fr. Evelyn Reiter, Außerfragant 114: 
 
Derzeitige Förderung maximal € 4.000 für SJ 2018/2019 
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Fr. Edeltraud Suntinger, Flattach 106: 
 
Sollte Fr. Suntinger im Herbst 2019 (neuerliches Attest notwendig) tatsächlich noch für die 
Aktion „50+“ eingestuft sein, so wäre sie – unter der Voraussetzung einer Anstellung über 
einen gemeinnützigen Arbeitgeber (z.B. FamiliJa) – für das SJ 2018/2019 derzeit mit 
maximal € 7.000 förderbar. 
 
Ein Arbeitsbeginn wäre erst mit 01.10.2018 möglich, da Fr. Suntinger bis 04.09.2018 bei der 
Gemeinde Flattach als KiGa-Hilfskraft beschäftigt ist. Eine Anstellung müsste unter den 
vorstehenden Vorzeichen über „FamiliJa“ erfolgen, da die Gemeinde nicht ein zweites Mal im 
Rahmen der Aktion „50+“ als Dienstgeber auftreten kann. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diesen TOP von der 
Tagesordnung abzusetzen. Jedenfalls wäre eine Beitragsleistung in Höhe von rund € 
10.000,00 für die Gemeinde äußerst problematisch bzw. quasi unmöglich. 
 
Seitens der Gemeinde wird an die neue Soziallandesrätin Mag. Schaar ein Schreiben mit 
kurzer Schilderung des Sachverhaltes und Ersuchen um persönliche Vorsprache ergehen. 
Dieses Schreiben soll von Bgm. Schober, der Obfrau des Familienausschusses (DI Vierbauch) 
und GR Heidemarie Ampferthaler (SPÖ) unterfertigt werden. Dieser Personenkreis soll auch 
das Gespräch mit der Soziallandesrätin suchen. 
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TOP 16: Volksschule Flattach 
 

b) Assistenzbedarf für SJ 2018/2019 –  
teilweile Übernahme der Personalkosten 

 
 
Per 09.05.2017 wurde seitens der Gemeinde Flattach als Schulerhalter beim Amt der 
Kärntner Landesregierung – Abt. 4 der Antrag auf Assistenzbedarf für das Schuljahr 
2017/2018 im Ausmaß von 15 Wochenstunden für den Schüler Silvio Guggenberger, geb. 
14.07.2009, gestellt. 
 
Das Ausmaß der Assistenz wurde in Absprache mit dem zuständigen Pädagogischen 
Beratungszentrum für Inklusion Spittal/Drau mit eben 15 Wochenstunden festgesetzt. 
 
Die von der Schulbehörde übermittelten Gutachten und Stellungnahmen belegten die 
Anspruchsvoraussetzungen hinsichtlich der Übernahme von 50 % der entsprechenden 
Personalkosten durch das Land Kärnten. 
 
Die verbleibenden 50 % waren von der Gemeinde als Schulerhalter zu tragen bzw. wurde 
vom Gemeinderat am 10.08.2017 unter TOP 10 a) einstimmig beschlossen, den seitens des 
Landes Kärnten nicht geförderten Kostenanteil an den Personalkosten für die ggst. Assistenz 
im Schuljahr 2017/2018 in Höhe von 50 % seitens der Gemeinde Flattach als Schulerhalter 
zu tragen. 
 
Für das kommende Schuljahr 2018/2019 wird lt. Fr. Direktor Pirker derselbe Assistenzbedarf 
für das Kind bestehen bzw. möge die Gemeinde als Schulerhalter den seitens des Landes 
Kärnten nicht geförderten Kostenanteil an den Personalkosten für die ggst. Assistenz im 
Schuljahr 2018/2019 in Höhe von 50 % tragen. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den seitens des Landes 
Kärnten nicht geförderten Kostenanteil an den Personalkosten für die ggst. Assistenz im 
Schuljahr 2018/2019 in Höhe von 50 % seitens der Gemeinde Flattach als Schulerhalter zu 
tragen. 
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TOP 17: ÖV-Mobilitätskonzept HOHE TAUERN 2019-2024 
 
 
Dieses ÖV-Mobilitätskonzept wurde in den vergangenen Wochen und Monaten erarbeitet.  
 
Ziel ist es, die Fahrpläne der Region Mölltal optimal auf alle Bedürfnisse – 
Schüler/Pendler/Einheimische/Touristen – und alle Verkehrsmittel – Bus/InterCity/S-Bahn 
abzustimmen. 
 
Vorgestellt wurde dieses Konzept allen Gemeinden erstmals im Rahmen einer Präsentation in 
der Marktgemeinde Obervellach, wobei seitens der Gemeinde Flattach die Mitglieder des 
Gemeindevorstandes anwesend waren. 
 
Anmerkung: 
Die wesentlichen Inhalte dieses Konzeptes werden in einer Präsentation dargestellt, welche 
für jedes GR-Mitglied im Intranet der Gemeinde-Homepage (www.flattach.gv.at) ergänzend 
zum Sitzungsvortrag für die heutige Sitzung abrufbar war. Ebenso standen auch die neu 
erarbeiteten Fahrpläne zum Download bereit. 
 
Zur Umsetzung dieses Konzeptes bedarf es GR-Beschlüsse aller beteiligten Gemeinden zur 
Bildung eines Rechtsträgers (Stichwort: Interkommunale Zusammenarbeit), wobei die 
entsprechende Beschlussvorlage vom Verein „Family of Power“ (DDI Janitschek) übermittelt 
wurde. 
 
Der Bürgermeister berichtet, dass die finanzielle Beitragsleistung der Gemeinde zum Modell-
NEU nicht höher ausfällt als im bisherigen System. 
 
Festzuhalten ist, dass die Liftbetreiber (Stichwort: Schibus) durch das neue Konzept mehr als 
das Doppelte an Wertschöpfung erhalten. 
 
Vize-Bgm. Reiter skizziert einen weiteren großen Vorteil des neuen Modells dahingehend, 
dass sowohl Vormittags als auch Nachmittags jeweils 8 Schibusse am Mölltaler Gletscher 
verkehren. 
 
Eckdaten finanzieller Natur des neuen Konzeptes: 
 
Gesamt ÖV-Ausgaben pro Jahr: € 2.594.779 
davon derzeit nicht bedeckt: € 50.000 
davon derzeit fix bedeckt € 2.545.000 
 
Zur Bedeckung der noch offenen Mittel in Höhe von € 50.000 sind noch Lösungsansätze zu 
erarbeiten. Allenfalls kommt es zu einer Aufteilung dieser Mittel auf alle beteiligten 
Gemeinden zu gleichen Teilen. 
 
Ergänzend zum Sitzungsvortrag zur heutigen GR-Sitzung wurden die beiden notwendigen 
Beschlussvorlagen zur Umsetzung dieses neuen ÖV-Mobilitätskonzeptes für jeden Mandatar 
im Intranet eingestellt. 
 
Der Gemeinderat möge beraten die beiden Beschlussvorlagen zur Umsetzung des ÖV-
Mobilitätskonzeptes HOHE TAUERN 2019-2024 zum Beschluss zu erheben, und das ÖV-
Mobilitätskonzept somit umzusetzen. 
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Über Antrag von Bgm. Schober beschließt der Gemeinderat einstimmig, als neues Mitglied 
der Genossenschaft FAMILY OF POWER (einmalig € 120,- Geschäftsanteil + einmalig € 12,- 
FAMILY Card) beizutreten sowie den Abschluss bzw. die Unterzeichnung einer 
interkommunalen Kooperationsvereinbarung (z.B. als „Geschäftsordnung“ einer zu 
gründenden Sektion HOHE TAURN der o.a. Genossenschaft) mit dem Ziel der 
gemeinschaftlichen Umsetzung des Mobilitätskonzept / eMobilitätsbüros / eMobilitätsknotens 
HOHE TAUERN. Bgm. Schober wird vom Gemeinderat zu allen dafür erforderlichen 
Aktivitäten ermächtigt. 
 
Über den Beitritt zur sowie die aktive Teilnahme und Unterstützung der Erreichung der Ziele 
der Trägergruppe „Fahrtziel Natur“ HOHE TAUERN wird der Gemeinderat erst in seiner 
kommenden Sitzung beraten. 
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TOP 18: Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): 
 Kooperationsvereinbarung Datenschutzrecht 
 und Bestellung Datenschutzbeauftragte 
 
 
Behörden und öffentliche Stellen gelten als Verantwortliche im Sinne der Verordnung und 
haben (mit Ausnahme von Gerichten, die im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit handeln) 
gemäß Art. 37 DSGVO einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Falls es sich bei dem 
Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter um eine Behörde oder öffentliche Stelle 
handelt, kann für mehrere solcher Behörden oder Stellen unter Berücksichtigung ihrer 
Organisationsstruktur und ihrer Größe ein gemeinsamer Datenschutzbeauftragter benannt 
werden. 
 
Die Anforderungen an den Datenschutzbeauftragten sind fachlicher und praktischer Natur. 
Datenschutzbeauftragte sind ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz 
personenbezogener Daten zusammenhängende Fragen einzubinden und müssen bei 
Erfüllung ihrer Aufgaben weisungsfrei sein.  
 
Insbesondere kleine, jedoch auch mittlere Gemeinden dürften überfordert sein, einen 
weisungsfreien und im Datenschutzrecht versierten Bediensteten auszubilden und für diese 
Aufgabe bereitzustellen. 
 
Aus diesem Grund hat sich der Landesvorstand des Kärntner Gemeindebundes einstimmig 
dazu entschlossen, die Dienstleistung des Datenschutzbeauftragten für die Kärntner Städte 
und Gemeinden ohne gesonderte Verrechnung anzubieten. 
 
Die Gemeinde Flattach hat diesbezüglich naturgemäß ihr Interesse bekundet bzw. wurde 
seitens des Gemeindebundes  
 

• die nachstehende Kooperationsvereinbarung Datenschutzrecht 
• die nachstehende Vereinbarung zur Bestellung einer Datenschutzbeauftragten des 

Kärntner Gemeindebundes  
 
übermittelt. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, die beiden genannten 
Vereinbarungen zu genehmigen. 
 
Zu Pkt. V. aus der Vereinbarung zur Bestellung einer Datenschutzbeauftragten wird 
einstimmig beschlossen, dass der Amtsleiter als direkter Ansprechpartner für die 
Datenschutzbeauftragte zur Verfügung gestellt wird. 
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TOP 18a: Instandsetzung bzw. Katastrophenschaden „Raggaschlucht“ 2018 
 
 
Der Bürgermeister bringt folgendes zur Kenntnis: 
 
Aufgrund eines Elementarereignisses kam es im Ausstiegsbereich der „Raggaschlucht“ zu 
Abrutschungen, wobei dadurch in diesem Bereich auch 13 Steganlagen komplett 
weggerissen bzw. der nebenliegende Forstweg in Mitleidenschaft gezogen wurde. 
 
Zur Schadensbehebung wurden Angebote der Firmen Felbermayr (Angebote über Sanierung 
Weganlage und Sanierung Steganlage) und ETM (Angebot über Sanierung Weganlage) 
eingeholt. 
 
Es wäre sinnvoll bzw. steht zur Diskussion, die Arbeiten zur Sanierung der Weganlage mit 
einem Volumen von € 16.980,00 inkl. Ust. an die Fa. ETM bzw. die Arbeiten zur Sanierung 
der Steganlage mit einem Volumen von € 21.380,16 inkl. Ust. an die Fa. Felbermayr zu 
vergeben. 
 
Zur Unterstützung der ausführenden Firmen sollen 3 Mitarbeiter der GPS – Gemeinnütziges 
Personalservice Kärnten GmbH eingesetzt werden. Die Kosten für diese Mitarbeiter belaufen 
sich auf € 3.428,95 inkl. Ust.. Außerdem wird Hr. Bernhard Winkler (Zimmerei) mit 1 
Mitarbeiter für Arbeiten an der Steganlage eingesetzt (Dauer: 6-10 Tage). 
 
Alle mit der Instandsetzung verbundenen Kosten werden über den Katastrophenfonds 
eingereicht, wobei aus diesem Titel mit einer Refundierung von rund 50 % zu rechnen ist. 
Die verbleibenden Kosten sollen aus den Einnahmen der „Raggaschlucht“ bedeckt werden. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen 
 

• die Arbeiten zur Sanierung der Weganlage mit einem Volumen von € 16.980,00 inkl. 
Ust. an die Fa. ETM, 9821 Obervellach, zu vergeben. 

• die Arbeiten zur Sanierung der Steganlage mit einem Volumen von € 21.380,16 inkl. 
Ust. an die Fa. Felbermayr Bau GmbH & Co KG, 5020 Salzburg, zu vergeben. 

• im Wege der GPS – Gemeinnütziges Personalservice Kärnten GmbH für die Dauer 1 
Monats drei Arbeiter als Unterstützung für die ausführenden Firmen anzufordern. Die 
monatlichen Kosten belaufen sich auf € 3.428,95 inkl. Ust. 

• Hr. Bernhard Winkler (Zimmereibetrieb) zzgl. 1 Mitarbeiters im Ausmaß von 6-10 
Tagen für Arbeiten an der Steganlage einzusetzen. 

• sämtliche Kosten zur Förderung im Wege des Katastrophenfonds einzureichen. 
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TOP 19: Personalangelegenheiten (Nicht öffentlicher Teil!) 
 
 
Hinweis des Schriftführers: 
Dieser TOP ist gemäß § 36 (3) der K-AGO dem ggst. Protokoll nicht zu entnehmen bzw. wird 
lediglich in der Originalniederschrift vollinhaltlich abgebildet. 
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Abschließend berichtet GR Ing. Unterweger kurz über das Thema „Mountainbike-Strecken“ in 
Verbindung mit Rad-Servicestationen („Service-Points“) an verschiedenen Punkten im 
Gemeindegebiet (z.B. Intersport-Mentil, GH „Zur Raggaschlucht“, etc.).  
 
Jede Gemeinde möge dafür rund € 5.000/Jahr im Budget vorsehen. 
 
Dieses Thema soll bis zur nächsten GR-Sitzung aufbereitet und sodann beraten werden. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich für die konstruktive Sitzung, und beschließt diese um 20:30 
Uhr. 
 
 
 
Für den Gemeinderat:  
  
1. Protokoll-Mitunterfertiger: Der Bürgermeister: 
GR Michael PUSSNIG Kurt SCHOBER 
 
  
……………………………………….. ………………………………………. 
 
2. Protokoll-Mitunterfertiger: 
Ersatzmitglied Ing. Kurt HARTWEGER 
 
 
……………………………………….. 
 
 

Der Schriftführer: 
 

AL Mag. (FH) Markus ZAISER 
 
 

……………………………………….. 
 


